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RS OGH 1999/5/11 5Ob19/99a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1999

Norm

StadtErnG idF 1.WÄG §33 Abs3

Rechtssatz

Bei der durch das 1. WÄG gescha3enen Bestimmung des § 33 Abs 3 StadtErnG wird unter bestimmten

Voraussetzungen eine Überwälzung der nunmehr erhöhten Rückzahlungsraten als Hauptmietzins auf die Mieter

angeordnet.
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